
   

 

SV 04 Marktredwitz e.V.                                                                              

Von-Cramm-Weg 2, 95615 Marktredwitz 

   1. Vorsitzender: Udo Holzinger, Wegener Str. 10c, 95615 Marktredwitz 

Abteilungen:  Fußball, Tischtennis, Kegeln, Wandern, 

Gymnastik, Volleyball, Tauchen 

 

Bandenwerbungsvertrag 

Zwischen dem  SV 04 Marktredwitz e.V.,                                                       

vertreten durch den 1. Vorsitzenden                                       

Udo Holzinger, Wegener Str. 10C, 95615 Marktredwitz                                                                                   

im folgenden Verein genannt  

und 

  ………………………………………………………………               

………………………………………………………………            

………………………………………………………………                  

………………………………………………………………              

im folgenden Werbepartner genannt  

wird nachstehender Vertrag geschlossen: 

1. Gegenstand des Vertrages ist die Anbringung von Werbetafeln als Bandenwerbung 

auf dem Sportgelände des Vereins, Von-Cramm-Weg 2. 

2. Die Werbetafeln sind aus Aluminium; die Platten haben zwei Millimeter Stärke,        

92 Zentimeter Höhe und eine Breite von jeweils zwei Metern. 

      Die vereinbarte Breite beträgt   ……………………   Meter. 

3. Die Gestaltung der Werbefläche obliegt dem Werbepartner. In dem unter Ziffer 5 

vereinbarten Preis ist der Gestaltungsaufwand der Werbetafelbeschriftung einschl. 

eines Korrekturabzuges und einer weiteren Änderung enthalten. Die Beschriftung 

erfolgt mit hochqualitativer Folie. 

 

4. Der Verein übernimmt folgende Dienstleistungen                                                           

4.1. Beschaffung und Beschriftung der Werbetafeln                                                           

4.2 Anlieferung der Werbetafeln zum Sportgelände                                                            

4.3 Befestigung der Werbetafeln                                                                                           

4.4 Pflege und Erhaltung der Tafeln während der gesamten Vertragslaufzeit             

4.5 Übergabe eines Fotobelegs an den Werbepartner nach Montage 
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5. Die Kosten für Herstellung und Beschriftung der Werbetafeln übernimmt der 

            Werbepartner. Für die komplette Erstherstellung der Werbetafel betragen die Kosten 
  zuzüglich Mehrwertsteuer: 
 

 Bei einer Tafellänge von 2 Metern 120 € 

 Bei einer Tafellänge von 4 Metern 230 € 

 Bei einer Tafellänge von 6 Metern 340 € 

 Bei einer Tafellänge von 8 Metern 440 € 

  
Die Gesamtkosten der Werbetafel betragen somit _____________ €                          
zuzügl. gesetzliche Mehrwertsteuer. 
 
Hierüber erhält der Werbepartner nach Montage der Tafel eine Rechnung mit 
Fotobeleg; acht Tage danach wird diese durch Lastschrift eingezogen. 
 
Evtl. Nachbesserungen der Beschriftung sind während der ersten sechs Jahre nach 
Vertragsabschluss kostenlos. Danach evtl. notwendige Maßnahmen werden mit dem 
Werbepartner abgestimmt und zum Selbstkostenpreis des Vereins berechnet. 

      6. Die jährliche Miete beträgt: 
-bei einer Mindest-Vertragslaufdauer von 3-5 Jahren: 25 € je lfd. Meter Werbefläche 
-bei einer Mindest-Vertragslaufdauer von 6 Jahren: 22 € je lfd. Meter Werbefläche 
zuzügl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Für das erste Jahr wird Mietfreiheit gewährt. Die Miete der Folgejahre ist dann 
jeweils zum 31.03. eines jeden Jahres zur Zahlung fällig. 
Der Werbepartner erhält ca. acht Tage vor dem Einzug eine ordnungsgemäße 
Rechnung. 

      Der Mietbetrag wird regelmäßig durch Lastschrift eingezogen. 
 
      Die Bankverbindung lautet: 

………………………………   ………………………………   ……………………………… 
Kontonummer   Bank     Bankleitzahl 
 
…………………………………..   …………………………………….. 
IBAN      BIC 
 

7. Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft. Die Miete wird auf eine Dauer 
          von _____ Kalenderjahren, beginnend am _______________, festgesetzt. 

           
          Wird der Vertrag nicht sechs Monate vor Ablauf von einem der beiden 
          Vertragspartner schriftlich per Einschreiben gekündigt, verlängert er sich jeweils  
          um ein weiteres Kalenderjahr. Der Verein ist berechtigt, bei Nichteinhaltung der  
          Zahlungsfristen die Werbetafeln zu entfernen. 
      8. Gerichtsstand für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist Wunsiedel. 
      9. Besondere Vereinbarung  ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 

Marktredwitz, den .................................. 
 
 
.....................................................   ........................................................... 
Unterschrift Werbepartner   SV 04 Marktredwitz e.V.                                

1.  Vorsitzender Udo Holzinger 
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